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- 

§ 554  

Berechnung der Wohnfläche  

(1) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderer 

Rechtsvorschriften vereinbaren, dass die Wohnfläche zu 

berechnen ist nach  

1.  einem der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder 2 

genannten Verfahren oder  

2.  anerkannten Regeln der Technik zur Berechnung von 

Wohnflächen. 

(2) Wenn die Vertragsparteien die Berechnung der 

Wohnfläche nach Absatz 1 nicht vereinbart haben, gelten 

für die Berechnung folgende Vorschriften:  

1. für bis zum 31. Dezember 2003 bezugsfertige Gebäude: 

die §§ 42 bis 44 der Zweiten Berechnungsverordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 

(BGBl. I S. 2178) in der am 29. August 1990 geltenden 

Fassung,  

2.  für ab dem 1. Januar 2004 bezugsfertige Gebäude: die 

Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I 

S. 2346) in der am 1. Januar 2004 geltenden Fassung.  

Bei der Berechnung sind die Grundflächen von Balkonen, 

Loggien, Dachgärten und Terrassen jeweils zu einem Viertel 

anzurechnen.  

(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 

abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

- 



§ 555c  

(1) Der Vermieter hat dem Mieter eine 

Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor ihrem 

Beginn in Textform anzukündigen 

(Modernisierungsankündigung). Die 

Modernisierungsankündigung muss Angaben enthalten über: 

1. die Art und den voraussichtlichen Umfang der 

Modernisierungsmaßnahme in wesentlichen Zügen, 

2. den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche Dauer 

der Modernisierungsmaßnahme, 

3. den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern eine 

Erhöhung nach § 559 verlangt werden soll, sowie die 

voraussichtlichen künftigen Betriebskosten. 

(2) Der Vermieter soll den Mieter in der 

Modernisierungsankündigung auf die Form und die Frist des 

Härteeinwands nach § 555d Absatz 3 Satz 1 hinweisen. 

(3) In der Modernisierungsankündigung für eine 

Modernisierungsmaßnahme nach § 555b Nummer 1 und 2 kann 

der Vermieter insbesondere hinsichtlich der energetischen 

Qualität von Bauteilen auf allgemein anerkannte Pauschalwerte 

Bezug nehmen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Modernisierungsmaßnahmen, die nur mit einer unerheblichen 

Einwirkung auf die Mietsache verbunden sind und nur zu einer 

unerheblichen Mieterhöhung führen. 

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist 

unwirksam. 

§ 555c  

(1) Der Vermieter hat dem Mieter eine 

Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor ihrem 

Beginn in Textform anzukündigen 

(Modernisierungsankündigung). Die 

Modernisierungsankündigung muss Angaben enthalten über: 

1. die Art und den voraussichtlichen Umfang der 

Modernisierungsmaßnahme in wesentlichen Zügen, 

2. den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche Dauer 

der Modernisierungsmaßnahme, 

3. den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern eine 

Erhöhung nach § 559 oder § 559c verlangt werden soll, sowie die 

voraussichtlichen künftigen Betriebskosten. 

(2) Der Vermieter soll den Mieter in der 

Modernisierungsankündigung klar und verständlich und in 

hervorgehobener Weise auf die Form und die Frist des 

Härteeinwands nach § 555d Absatz 3 Satz 1 hinweisen.  

(3) In der Modernisierungsankündigung für eine 

Modernisierungsmaßnahme nach § 555b Nummer 1 und 2 kann 

der Vermieter insbesondere hinsichtlich der energetischen 

Qualität von Bauteilen auf allgemein anerkannte Pauschalwerte 

Bezug nehmen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Modernisierungsmaßnahmen, die nur mit einer unerheblichen 

Einwirkung auf die Mietsache verbunden sind und nur zu einer 

unerheblichen Mieterhöhung führen. 

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist 

unwirksam. 

§ 555c  

(1) Der Vermieter hat dem Mieter eine 

Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor ihrem 

Beginn in Textform anzukündigen 

(Modernisierungsankündigung). Die 

Modernisierungsankündigung muss Angaben enthalten über: 

1. die Art und den voraussichtlichen Umfang der 

Modernisierungsmaßnahme in wesentlichen Zügen, 

2. den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche Dauer 

der Modernisierungsmaßnahme, 

3. den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern eine 

Erhöhung nach § 559 oder § 559c verlangt werden soll, sowie die 

voraussichtlichen künftigen Betriebskosten. 

(2) Der Vermieter soll den Mieter in der 

Modernisierungsankündigung auf die Form und die Frist des 

Härteeinwands nach § 555d Absatz 3 Satz 1 hinweisen. 

(3) In der Modernisierungsankündigung für eine 

Modernisierungsmaßnahme nach § 555b Nummer 1 und 2 kann 

der Vermieter insbesondere hinsichtlich der energetischen 

Qualität von Bauteilen auf allgemein anerkannte Pauschalwerte 

Bezug nehmen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Modernisierungsmaßnahmen, die nur mit einer unerheblichen 

Einwirkung auf die Mietsache verbunden sind und nur zu einer 

unerheblichen Mieterhöhung führen. 

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist 

unwirksam. 



§ 555d  

(1) Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden. 

(2) Eine Duldungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn die 

Modernisierungsmaßnahme für den Mieter, seine Familie oder 

einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, 

die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen sowohl 

des Vermieters als auch anderer Mieter in dem Gebäude sowie 

von Belangen der Energieeinsparung und des Klimaschutzes 

nicht zu rechtfertigen ist. Die zu erwartende Mieterhöhung 

sowie die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten bleiben bei 

der Abwägung im Rahmen der Duldungspflicht außer Betracht; 

sie sind nur nach § 559 Absatz 4 und 5 bei einer Mieterhöhung 

zu berücksichtigen. 

(3) Der Mieter hat dem Vermieter Umstände, die eine Härte im 

Hinblick auf die Duldung oder die Mieterhöhung begründen, bis 

zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der 

Modernisierungsankündigung folgt, in Textform mitzuteilen. Der 

Lauf der Frist beginnt nur, wenn die 

Modernisierungsankündigung den Vorschriften des § 555c 

entspricht. 

(4) Nach Ablauf der Frist sind Umstände, die eine Härte im 

Hinblick auf die Duldung oder die Mieterhöhung begründen, 

noch zu berücksichtigen, wenn der Mieter ohne Verschulden an 

der Einhaltung der Frist gehindert war und er dem Vermieter die 

Umstände sowie die Gründe der Verzögerung unverzüglich in 

Textform mitteilt. Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die 

Mieterhöhung begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie 

spätestens bis zum Beginn der Modernisierungsmaßnahme 

mitgeteilt werden. 

(5) Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht 

auf die Form und die Frist des Härteeinwands hingewiesen (§ 

555c Absatz 2), so bedarf die Mitteilung des Mieters nach Absatz 

3 Satz 1 nicht der dort bestimmten Form und Frist. Absatz 4 Satz 

2 gilt entsprechend. 

§ 555d  

(1) Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden. 

(2) Eine Duldungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn die 

Modernisierungsmaßnahme für den Mieter, seine Familie oder 

einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, 

die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen sowohl 

des Vermieters als auch anderer Mieter in dem Gebäude sowie 

von Belangen der Energieeinsparung und des Klimaschutzes 

nicht zu rechtfertigen ist. Die zu erwartende Mieterhöhung 

sowie die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten bleiben bei 

der Abwägung im Rahmen der Duldungspflicht außer Betracht; 

sie sind nur nach § 559 Absatz 4 und 5 bei einer Mieterhöhung 

zu berücksichtigen. 

(3) Der Mieter hat dem Vermieter Umstände, die eine Härte im 

Hinblick auf die Duldung oder die Mieterhöhung begründen, bis 

zum Ablauf des zweiten Monats, der auf den Zugang der 

Modernisierungsankündigung folgt, in Textform mitzuteilen. Der 

Lauf der Frist beginnt nur, wenn die 

Modernisierungsankündigung den Vorschriften des § 555c 

entspricht. 

(4) Nach Ablauf der Frist sind Umstände, die eine Härte im 

Hinblick auf die Duldung oder die Mieterhöhung begründen, 

noch zu berücksichtigen, wenn der Mieter ohne Verschulden an 

der Einhaltung der Frist gehindert war und er dem Vermieter die 

Umstände sowie die Gründe der Verzögerung unverzüglich in 

Textform mitteilt. Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die 

Mieterhöhung begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie 

spätestens bis zum Beginn der Modernisierungsmaßnahme 

mitgeteilt werden. 

(5) Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht 

auf die Form und die Frist des Härteeinwands nach § 555c Absatz 

2 hingewiesen, so bedarf die Mitteilung des Mieters nach Absatz 

3 Satz 1 nicht der dort bestimmten Form und Frist. Absatz 4 Satz 

2 gilt entsprechend. 

- 



§ 556e 

(1) 1Ist die Miete, die der vorherige Mieter zuletzt schuldete 

(Vormiete), höher als die nach § 556d Absatz 1 zulässige Miete, 

so darf eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. 

2Bei der Ermittlung der Vormiete unberücksichtigt bleiben 

Mietminderungen sowie solche Mieterhöhungen, die mit dem 

vorherigen Mieter innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung 

des Mietverhältnisses vereinbart worden sind. 

(2) Hat der Vermieter in den letzten drei Jahren vor Beginn des 

Mietverhältnisses Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 

555b durchgeführt, so darf die nach § 556d Absatz 1 zulässige 

Miete um den Betrag überschritten werden, der sich bei einer 

Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 bis 3 und § 559a Absatz 1 bis 

4 ergäbe. Bei der Berechnung nach Satz 1 ist von der 

ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2) auszugehen, die 

bei Beginn des Mietverhältnisses ohne Berücksichtigung der 

Modernisierung anzusetzen wäre. 

§ 556e 

(1) 1Ist die Miete, die der vorherige Mieter zuletzt schuldete 

(Vormiete), höher als die nach § 556d Absatz 1 zulässige Miete, 

so darf eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. 

2Bei der Ermittlung der Vormiete unberücksichtigt bleiben 

Mietminderungen sowie solche Mieterhöhungen, die mit dem 

vorherigen Mieter innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung 

des Mietverhältnisses vereinbart worden sind. 

(2) Hat der Vermieter in den letzten drei Jahren vor Beginn des 

Mietverhältnisses Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 

555b durchgeführt, so darf die nach § 556d Absatz 1 zulässige 

Miete um den Betrag überschritten werden, der sich bei einer 

Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 bis 3a und § 559a Absatz 1 

bis 4 ergäbe. Bei der Berechnung nach Satz 1 ist von der 

ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2) auszugehen, die 

bei Beginn des Mietverhältnisses ohne Berücksichtigung der 

Modernisierung anzusetzen wäre. 

§ 556e 

(1) 1Ist die Miete, die der vorherige Mieter zuletzt schuldete 

(Vormiete), höher als die nach § 556d Absatz 1 zulässige Miete, 

so darf eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. 

2Bei der Ermittlung der Vormiete unberücksichtigt bleiben 

Mietminderungen sowie solche Mieterhöhungen, die mit dem 

vorherigen Mieter innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung 

des Mietverhältnisses vereinbart worden sind. 

(2) Hat der Vermieter in den letzten drei Jahren vor Beginn des 

Mietverhältnisses Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 

555b durchgeführt, so darf die nach § 556d Absatz 1 zulässige 

Miete um den Betrag überschritten werden, der sich bei einer 

Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 bis 3a und § 559a Absatz 1 

bis 4 ergäbe. Bei der Berechnung nach Satz 1 ist von der 

ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2) auszugehen, die 

bei Beginn des Mietverhältnisses ohne Berücksichtigung der 

Modernisierung anzusetzen wäre. 



§ 556g 

(1) Eine zum Nachteil des Mieters von den Vorschriften dieses 

Unterkapitels abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Für 

Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn gilt dies nur, 

soweit die zulässige Miete überschritten wird. Der Vermieter hat 

dem Mieter zu viel gezahlte Miete nach den Vorschriften über 

die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 

herauszugeben. Die §§ 814 und 817 Satz 2 sind nicht 

anzuwenden. 

(2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d 

und 556e nicht geschuldete Miete nur zurückverlangen, wenn er 

einen Verstoß gegen die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt 

hat und die zurückverlangte Miete nach Zugang der Rüge fällig 

geworden ist. Die Rüge muss die Tatsachen enthalten, auf denen 

die Beanstandung der vereinbarten Miete beruht. 

(3) Der Vermieter ist auf Verlangen des Mieters verpflichtet, 

Auskunft über diejenigen Tatsachen zu erteilen, die für die 

Zulässigkeit der vereinbarten Miete nach den Vorschriften dieses 

Unterkapitels maßgeblich sind, soweit diese Tatsachen nicht 

allgemein zugänglich sind und der Vermieter hierüber unschwer 

Auskunft geben kann. Für die Auskunft über 

Modernisierungsmaßnahmen (§ 556e Absatz 2) gilt § 559b 

Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Sämtliche Erklärungen nach den Absätzen 2 und 3 bedürfen 

der Textform. 

§ 556g 

[unverändert]. 

(1a) Soweit die Zulässigkeit der Miete auf § 556e oder § 556f 

beruht, ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter in 

hervorgehobener Weise vor dessen Abgabe der 

Vertragserklärung über Folgendes unaufgefordert Auskunft zu 

erteilen:  

1. im Fall des § 556e Absatz 1 über die Höhe der Vormiete und 

darüber, dass etwaige Veränderungen der Miethöhe innerhalb 

des letzten Jahres vor Beendigung des Vormietverhältnisses 

unberücksichtigt geblieben sind,   

2. im Fall des § 556e Absatz 2 oder des § 556f Satz 2 über den 

Zeitpunkt der Modernisierung und darüber, dass die Miethöhe 

aufgrund dieser Modernisierung zulässig ist,   

3. im Fall des § 556f Satz 1 darüber, dass die Wohnung nach dem 

1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurde.  

Soweit der Vermieter die Auskunft nach Satz 1 nicht erteilt hat, 

kann er sich nicht auf eine nach § 556e oder § 556f zulässige 

Miete berufen. 

(2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d 

und 556e nicht geschuldete Miete nur zurückverlangen, wenn er 

einen Verstoß gegen die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt 

hat und die zurückverlangte Miete nach Zugang der Rüge fällig 

geworden ist.  

[unverändert 

(4) Sämtliche Erklärungen nach den Absätzen 1a bis 3 bedürfen 

der Textform. 

§ 556g 

[unverändert]. 

„(1a) Soweit die Zulässigkeit der Miete auf § 556e Absatz 1 

beruht, ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter vor dessen 

Abgabe der Vertragserklärung unaufgefordert Auskunft über die 

Höhe der Vormiete zu erteilen sowie darüber, dass etwaige 

Veränderungen der Miethöhe innerhalb des letzten Jahres vor 

Beendigung des Vormietverhältnisses unberücksichtigt geblieben 

sind. Soweit der Vermieter die Auskunft nicht erteilt hat, kann er 

sich nicht auf eine nach § 556e Absatz 1 zulässige Miete berufen. 

(2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d 

und 556e nicht geschuldete Miete nur zurückverlangen, wenn er 

einen Verstoß gegen die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt 

hat und die zurückverlangte Miete nach Zugang der Rüge fällig 

geworden ist.  

[unverändert 

(4) Sämtliche Erklärungen nach den Absätzen 1a bis 3 bedürfen 

der Textform. 



§ 559  

(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des 

§ 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, so kann er die 

jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung 

aufgewendeten Kosten erhöhen. 

(2) Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen 

wären, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten nach Absatz 

1; sie sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 

(3) Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere 

Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten angemessen auf 

die einzelnen Wohnungen aufzuteilen. 

§ 559  

(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des 

§ 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, so kann er die 

jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung 

aufgewendeten Kosten erhöhen. Abweichend von Satz 1 beträgt 

der Prozentsatz bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages 

vor dem Tag fünf Jahre nach Inkrafttreten nach Artikel 4 dieses 

Gesetzes] acht Prozent. 

(2) Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen 

wären, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten nach Absatz 

1; sie sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 

 (3a) Bei Erhöhungen der jährlichen Miete nach Absatz 1 darf sich 

die Miete innerhalb von sechs Jahren, von Erhöhungen nach § 

558 oder § 560 abgesehen, nicht um mehr als monatlich 3 Euro 

je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. Die Grundflächen von 

Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind bei der 

Berechnung der Wohnfläche nach Satz 1 jeweils zu einem Viertel 

anzurechnen. 

§ 559  

(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des 

§ 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, so kann er die 

jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung 

aufgewendeten Kosten erhöhen. In Gebieten, die von der 

zuständigen Landesregierung nach § 558 Absatz 3 Satz 3 als 

Gebiete bestimmt worden sind, in denen die ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 

angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, beträgt 

der Prozentsatz abweichend von Satz 1 bis einschließlich .. 

[einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag fünf Jahre nach 

Inkrafttreten nach Artikel 4 dieses Gesetzes] acht Prozent. 

(2) Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen 

wären, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten nach Absatz 

1; sie sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 

 (3a) Bei Erhöhungen der jährlichen Miete nach Absatz 1 darf sich 

die Miete innerhalb von sechs Jahren, von Erhöhungen nach § 

558 oder § 560 abgesehen, nicht um mehr als monatlich 3 Euro 

je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. 



- § 559c  

(1) Übersteigen die für die Modernisierungsmaßnahme geltend 

gemachten Kosten für die Wohnung vor Abzug der Pauschale 

nach Satz 2 10 000 Euro nicht, so kann der Vermieter die 

Mieterhöhung nach einem vereinfachten Verfahren berechnen. 

Dazu werden als Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen 

erforderlich gewesen wären (§ 559 Absatz 2), pauschal 30 

Prozent der nach Satz 1 geltend gemachten Kosten abgezogen. § 

559a Absatz 2 Satz 1 bis 3 findet keine Anwendung.  

(2) Hat der Vermieter die Miete in den letzten fünf Jahren bereits 

nach Absatz 1 oder nach § 559 erhöht, so mindern sich die 

Kosten, die nach Absatz 1 Satz 1 für die weitere 

Modernisierungsmaßnahme geltend gemacht werden können, 

um die Kosten, die in diesen früheren Verfahren für 

Modernisierungsmaßnahmen geltend gemacht wurden.  

(3) § 559b gilt entsprechend. Der Vermieter muss in der 

Mieterhöhungserklärung angeben, dass er die Mieterhöhung 

nach dem vereinfachten Verfahren berechnet hat.  

(4) Hat der Vermieter eine Mieterhöhung im vereinfachten 

Verfahren geltend gemacht, so kann er innerhalb von fünf Jahren 

nach Zugang der Mieterhöhungserklärung beim Mieter keine 

Mieterhöhungen nach § 559 geltend machen. 

§ 559c  

(1) Übersteigen die für die Modernisierungsmaßnahme geltend 

gemachten Kosten für die Wohnung vor Abzug der Pauschale 

nach Satz 2 10 000 Euro nicht, so kann der Vermieter die 

Mieterhöhung nach einem vereinfachten Verfahren berechnen. 

Dazu werden als Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen 

erforderlich gewesen wären (§ 559 Absatz 2), pauschal 30 

Prozent der nach Satz 1 geltend gemachten Kosten abgezogen. § 

559 Absatz 4 und § 559a Absatz 2 Satz 1 bis 3 finden keine 

Anwendung.  

(2) Hat der Vermieter die Miete in den letzten fünf Jahren bereits 

nach Absatz 1 oder nach § 559 erhöht, so mindern sich die 

Kosten, die nach Absatz 1 Satz 1 für die weitere 

Modernisierungsmaßnahme geltend gemacht werden können, 

um die Kosten, die in diesen früheren Verfahren für 

Modernisierungsmaßnahmen geltend gemacht wurden.  

(3) § 559b gilt entsprechend. Der Vermieter muss in der 

Mieterhöhungserklärung angeben, dass er die Mieterhöhung 

nach dem vereinfachten Verfahren berechnet hat.  

(4) Hat der Vermieter eine Mieterhöhung im vereinfachten 

Verfahren geltend gemacht, so kann er innerhalb von fünf Jahren 

nach Zugang der Mieterhöhungserklärung beim Mieter keine 

Mieterhöhungen nach § 559 geltend machen. 



- 

                                                           
1 Laut Übersendungsschreiben des BMJV vom11.7.2018 ist 
§ 559d II BGB zwischen den beteiligten Ressorts strittig, 
weshalb er in eckige Klammern gesetzt wurde. 

§ 559d 

(1) Kündigt der Vermieter eine bauliche Veränderung an und 

geschieht dies in der Absicht, den Mieter zur Kündigung oder 

Mitwirkung an der Aufhebung des Mietverhältnisses zu 

veranlassen, kann der Mieter von dem Vermieter Ersatz des 

hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dasselbe gilt, wenn 

der Vermieter eine bauliche Veränderung auf eine Weise 

durchführt, die eine solche Absicht erkennen lässt.  

(2) Wird mit einer baulichen Veränderung nicht innerhalb von 

zwölf Monaten nach Zugang der Ankündigung begonnen, so wird 

vermutet, dass die Ankündigung in der Absicht erfolgte, den 

Mieter zur Kündigung oder Mitwirkung an der Aufhebung des 

Mietverhältnisses zu veranlassen. Die Vermutung gilt nicht, 

wenn der Vermieter die Verzögerung des Baubeginns nicht zu 

vertreten hat. 

§ 559d  

 (1) Kündigt der Vermieter eine bauliche Veränderung an und 

geschieht dies in der Absicht, den Mieter zur Kündigung oder 

Mitwirkung an der Aufhebung des Mietverhältnisses zu 

veranlassen, kann der Mieter von dem Vermieter Ersatz des 

hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dasselbe gilt, wenn 

der Vermieter eine bauliche Veränderung auf eine Weise 

durchführt, die eine solche Absicht erkennen lässt.  

(2) [Wird mit einer baulichen Veränderung nicht innerhalb von 

zwölf Monaten nach deren angekündigtem Beginn oder, wenn 

Angaben hierzu nicht erfolgt sind, nach Zugang der Ankündigung 

der baulichen Veränderung begonnen, so wird vermutet, dass 

die Ankündigung in der Absicht erfolgte, den Mieter zur 

Kündigung oder Mitwirkung an der Aufhebung des 

Mietverhältnisses zu veranlassen. Die Vermutung gilt nicht, 

wenn der Vermieter die Verzögerung des Baubeginns nicht zu 

vertreten hat.]1 



- 

                                                           
2 Laut Übersendungsschreiben des BMJV vom11.7.2018 ist 
§ 6 I Ziff. 3 2. HS WiStrG zwischen den beteiligten Ressorts 
strittig, weshalb er in eckige Klammern gesetzt wurde. 

§ 6 WiStrG 

Ankündigung oder Durchführung einer baulichen Veränderung in 

missbräuchlicher Weise  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer in der Absicht, einen Mieter von 

Wohnraum hierdurch zur Kündigung oder zur Mitwirkung an der 

Aufhebung des Mietverhältnisses zu veranlassen,   

1. nach § 555c Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als 

Modernisierungsmaßnahme ankündigt:   

a) eine bauliche Veränderung, durch die allein oder in 

Kombination mit weiteren gleichzeitig angekündigten baulichen 

Veränderungen der Charakter der Mietsache grundlegend 

umgestaltet würde, oder  

b) eine Erhaltungsmaßnahme im Sinne des § 555a des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs,  

2. in der Ankündigung nach § 555c Absatz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs einen Betrag für die zu erwartende Mieterhöhung 

angibt,   

a) durch die sich die monatliche Miete um mehr als drei Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche erhöhen würde, oder  

b) der auf der Grundlage von Kosten ermittelt wurde, die nach § 

559 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für eine 

Erhaltungsmaßnahme erforderlich gewesen wären, oder  

3. eine bauliche Veränderung in missbräuchlicher Weise 

durchführt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

hunderttausend Euro geahndet werden. 

§ 6 WiStrG 

Ankündigung oder Durchführung einer baulichen Veränderung in 

missbräuchlicher Weise  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer in der Absicht, einen Mieter von 

Wohnraum hierdurch zur Kündigung oder zur Mitwirkung an der 

Aufhebung des Mietverhältnisses zu veranlassen,   

1. nach § 555c Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als 

Modernisierungsmaßnahme ankündigt:   

a) eine bauliche Veränderung, durch die allein oder in 

Kombination mit weiteren gleichzeitig angekündigten baulichen 

Veränderungen der Charakter der Mietsache grundlegend 

umgestaltet würde, oder  

b) eine Erhaltungsmaßnahme im Sinne des § 555a des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs,  

2. in der Ankündigung nach § 555c Absatz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs einen Betrag für die zu erwartende Mieterhöhung 

angibt,   

a) durch die sich die monatliche Miete um mehr als drei Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche erhöhen würde, oder  

b) der auf der Grundlage von Kosten ermittelt wurde, die nach § 

559 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für eine 

Erhaltungsmaßnahme erforderlich gewesen wären, oder  

3. eine bauliche Veränderung in missbräuchlicher Weise 

durchführt[, die geeignet ist, für den Mieter zu erheblichen, nicht 

objektiv notwendigen Belastungen zu führen] 2.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

hunderttausend Euro geahndet werden. 


